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Offenland-Biotopkartierung: 
Geschützte Lebensräume 

werden erfasst!

Staatliche Naturschutzverwaltung
Baden-Württemberg

UNTERZEILE BEHÖRDE

Das Vorkommen von gesetzlich geschützten Biotopen und 
FFH-Lebensraumtypen hat Konsequenzen für Grundstücks-
eigentümer und Bewirtschafter. Die rechtlichen Regelungen 
ergeben sich aus bestehenden Gesetzen. Sie sind unabhängig 
von der Erhebung wirksam, da die Biotope und FFH- 
Lebensraumtypen auch ohne Kartierung geschützt sind.

Laut § 30 BNatSchG sind „Handlungen, die zur Zerstörung 
oder einer sonstigen erheblichen Beeinträchtigung der 
Biotope führen können, verboten“.

Für die FFH-Lebensraumtypen, somit auch für die FFH-
Mähwiesen, gibt es zwei Betrachtungsebenen:
 In FFH-Gebieten gilt das Verschlechterungsverbot nach 

§ 33 BNatSchG. Alle Veränderungen und Störungen, die 
sich negativ auf FFH-Lebensraumtypen auswirken, sind 
unzulässig. Das Verschlechterungsverbot gilt auch, wenn 
keine Förderung nach LPR oder FAKT beantragt wurde. 
Bei Verlust von FFH-Mähwiesen können mit den unteren 
Naturschutzbehörden Verträge zur Wiederherstellung 
abgeschlossen werden. Weiterhin sind bei Vorhaben FFH- 
Verträglichkeitsprüfungen nach § 34 BNatSchG durchzu-
führen.

 Außerhalb von FFH-Gebieten stellen ein Umbruch oder 
sonstige wesentliche Beeinträchtigungen von z. B. FFH- 
Mähwiesen einen erheblichen Eingriff in Natur und Land-
schaft nach § 14 BNatSchG dar. Außerdem kann eine schwere 
Beeinträchtigung oder Zerstörung von FFH- Mähwiesen 
dazu führen, dass eine Schädigung von natürlichen Lebens-
räumen nach dem Umweltschadensgesetz (i. V. m. § 19 
Abs. 1 BNatSchG) vorliegt. Der Ver antwortliche ist für die 
Durchführung von Vermeidungs-, Schadensbegrenzungs- 
und Sanierungsmaßnahmen zuständig.

Jede Bürgerin und jeder Bürger kann 
Informationen über den Daten- und 
Kartendienst der LUBW kostenlos 
abrufen. Hier findet man die genaue 
Lage der naturschutzfachlich bedeut-

samen Lebensräume sowie alle weiteren erfassten Informa-
tionen. Abgrenzungen und Daten können auch in Form von 
Shape-Files für Geografische Informationssysteme oder als 
PDF-Dokumente heruntergeladen werden. 

udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/index.xhtml 

Achtung: geschützt! Informationen im Internet

Die Abgrenzungen der gesetzlich geschützten Biotope 
und der FFH-Mähwiesen werden einmal pro Jahr in die 
landwirtschaftlichen Informationssysteme GISELa und FIONA 
übertragen.

Weitere Informationen zum Thema Offenland-Biotop-
kartierung finden Sie auf der Internetseite der LUBW unter 
folgender Adresse:

www.lubw.baden-wuerttemberg.de/ 
natur-und-landschaft/offenland-biotopkartierung
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Geschützte Biotope und FFH-Lebensräume

Was?
Durch die Offenland-Biotopkartierung werden alle gesetzlich 
geschütz ten Biotope wie beispielsweise Wacholderheiden, 
Nasswiesen und Feldhecken im Offenland in Form von 
Biotop komplexen erfasst. In diesen Komplexen werden die 
Flächenanteile der FFH-Lebensraumtypen abgeschätzt. Die 
FFH-Mähwiesen, die nicht zu den gesetzlich geschützten 
Biotopen zählen, werden gesondert erhoben. Dieser Lebens-
raum zeichnet sich durch artenreiche, meist blumenbunte 
und extensiv bewirt schaftete Wiesen aus.

Warum?
Die Informationen, die sich aus der Erfassung der geschützten 
Biotope und der FFH-Lebensraumtypen ergeben, werden für 
folgende Bereiche benötigt:
 Umsetzung des Biotopschutzes 

nach § 30 BNatSchG und § 33 NatSchG
 FFH-Berichtspflicht
 Eingriffe in Natur und Landschaft
 Inanspruchnahme von Förderungen nach der Landschafts-

pflegerichtlinie (LPR) oder nach dem Förderprogramm für 
Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT)

 Erstellung von Biotophilfskonzepten
 Umsetzung von Biotopverbundsystemen
 Artenschutzmaßnahmen
 Ausweisung von Schutzgebieten und für die Erstellung von 

Pflegekonzepten

Der Schutz von Natur und Landschaft ist ein wichtiges 
Anliegen des Landes Baden-Württemberg und der 
Europäischen Union.

Die LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg 
ist für die Offenland-Biotopkartierung verantwortlich. Das 
Naturschutzgesetz Baden-Württemberg (NatSchG) sieht eine 
regelmäßige Aktualisierung der nach § 30 Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG) und § 33 NatSchG gesetzlich geschützten 
Biotope vor.

Außerdem bildet die europäische Richtlinie zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 
Pflanzen (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie; kurz FFH-Richtlinie) 
eine wichtige Grundlage des Naturschutzes.

Im Rahmen der Berichtspflicht zu der FFH-Richtlinie müssen 
alle Mitgliedstaaten Daten zum Vorkommen und zur Verbrei-
tung der FFH-Lebensraumtypen erheben und alle sechs Jahre 
an die EU melden. Da es sich bei einem Großteil der FFH-
Lebensraumtypen zugleich um gesetzlich geschützte Biotope 
handelt, wird die Erhebung der geschützten Biotope und der 
FFH-Lebensraumtypen miteinander verknüpft.

 Landschafts- und Flächennutzungsplanung
 Sicherung eines funktionsfähigen Landschaftshaushaltes
 Grunderwerb naturschutzwichtiger Flächen
 langfristige Beobachtung der Entwicklung von Natur und 

Landschaft
 wissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen

Wie?
Grundlage der Kartierung bilden zwei Veröffentlichungen:
 Kartieranleitung Offenland-Biotopkartierung 

Baden-Württemberg
 Handbuch zur Erstellung von Management-Plänen für die 

Natura 2000-Gebiete* in Baden-Württemberg
Dadurch wird eine einheitliche Vorgehensweise bei der 
Kartierung gewährleistet.

Die geschützten Biotope und FFH-Mähwiesen werden auf 
Luftbildern in einem Maßstab von 1:5.000 flurstücksscharf ab-
gegrenzt. Zu den jeweiligen Flächen werden Informationen wie 
beispielsweise die Biotopbeschreibung, Beeinträchtigungen, 
Bewertung sowie charakteristische und gefährdete Pflanzen-
arten, in Ausnahmefällen auch Tierarten, festgehalten.

Die geschützten Biotope und FFH-Lebensraumtypen 
werden sowohl innerhalb als auch außerhalb von 
FFH-Gebieten im Offenland kartiert.

Wer?
Die Kartierung wird von fachlich qualifizierten Personen 
kreisweise durchgeführt. Die Kartierer erhalten im Vorfeld 
entsprechende Schulungen. Darüber hinaus werden sie von 
einem Betreuungs büro unterstützt, welches bei fachlichen 
Fragen und Problemfällen zur Verfügung steht, aber auch 
Kartierergebnisse überprüft.

Im Vorfeld der Kartierung wird die Bevölkerung mithilfe der 
Gemeindeblätter oder auf andere ortsübliche Weise über die 
anstehenden Geländearbeiten infor- 
 miert. Außerdem werden zu Beginn 
der Kartierung Informationsveran-
staltungen in Feld und Flur 
angeboten.

Um die Erhebungen durchzuführen, ist 
es den Kartierern als Beauftragte 
der LUBW grundsätzlich er-
laubt, Grundstücke zu betreten 
(§ 52 NatSchG).

Betreten erlaubt!

* FFH- und Vogelschutzgebiete
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